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Antrag auf Befreiung von den Festsetzungen des 
Bebauungsplanes Imgenbroich Nr. 2, 1. Änderung

Beratungsfolge Geplante Sitzungstermine Ö / N

Bau- und Planungsausschuss (Beschlussfassung) 19.01.2021 Ö

Beschlussvorschlag
Der Bau- und Planungsausschuss beschließt, 
  
dem Antrag auf Befreiungen von den Festsetzungen des Bebauungsplanes Imgenbroich Nr. 
2, 1. Änderung, bezüglich der Aufhebung des festgelegten Wegerecht, welches als Passage 
durch das Gebäude verläuft, gem. § 31 BauGB nicht zuzustimmen. 
    

Sachverhalt
Im Bebauungsplan Imgenbroich Nr. 2, 1. Änderung wurde für den Teil der ehemaligen 
Schmöttsgasse auf dem Grundstück der Gemarkung Imgenbroich, Flur 9, Flurstück 1149 ein 
Geh- und Leitungsrecht eingetragen. Damit wurde ein Wegerecht zugunsten der 
Allgemeinheit und der Versorgungsträger für den ehemaligen Bereich der Schmöttsgasse 
gesichert. 
 
Der Bauherr beantragt durch einen Bauantrag die Nutzungsänderung des derzeit 
vorhandenen Cafés und einen Teil der öffentlichen Passage in einen Verkaufsraum. Die 
beantragte neue Verkaufsfläche soll zum Teil in die Durchgangspassage integriert werden. 
Das würde bedeuten, dass die Passage außerhalb der Geschäftszeiten abgeschlossen 
werden müsste. Daher beantragt der Bauherr eine Befreiung für das seinerzeit im 
Bebauungsplan festgesetzte Wegerecht als Passage. 
 
Im Aufstellungsverfahren des Bebauungsplanes wurde auf die Veränderung der 
Verkehrsfläche eingegangen. Die Bedeutung der Schmöttsgasse sollte von der 
Bundesstraße aus gesehen fußläufig gesichert werden bzw. erhalten bleiben. Da damit eine 
Sicherung zugunsten der Allgemeinheit besteht, sollte aus Sicht der Verwaltung sieben Tage 
pro Woche zumindest tagsüber der Durchgang möglich sein. Gemäß § 31 BauGB sind 
Ausnahmen und Befreiungen von den Festsetzungen des Bebauungsplanes möglich wenn 
die Grundzüge der Planung nicht berührt werden. Diese würden in diesem Fall wesentlich 
berührt werden. Deshalb kann einer Befreiung von der Festsetzung des Wegerechts nicht 
zugestimmt werden.
 
Da die Nutzungsänderung und die Integration der neuen Verkaufsfläche die Passage nur 
geringfügig berühren würde, könnte durch eine Umplanung der Durchgang durch die 
Passage auch nach Geschäftsschluss weiter aufrecht erhalten bleiben. 

Finanzielle Auswirkungen
keine
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1 BPlan IMG 2_1. Änd. (öffentlich)
2 Liegenschaftskarte (öffentlich)
3 Antrag (öffentlich)
4 Lageplan (öffentlich)
5 Grundriss Passage (öffentlich)
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